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weltjath el nic|t p. oerwunbern if, wenn bte Sangholj»
flänblet fänbig flagen.

„ Seutfhe 3immermeifer=.3tg. ")
Strafburg. — Sichtlich ift immer nod} bie 9cacf;=

frage nach bem fdiwereren Sannennufholäe in ber 3u=
nähme begriffen, raie fid) fotdje! auch buret) bie Ver»
fäufe, bie rair in ber legten Qeit batten, bofummentierte.
@o zeigte ein Dermin in ©firmed, ben rair p befud)en
©elegenheit Ratten, eine ganj auffattenb fiarfe Konfur»
renj, unb madjte fid) lebhafte Kauftuft bemerfbar. @1
würben hierbei an! bem Stadtlwatbe angeboten natfep
5300 in® Sannen, wobei atterbihgl größtenteils fiarfe
Stämme unb Slbfhititte in grage fattten. Sie Saje
würbe hierbei um 24 7o überboten, ebenfo raie bei ben
Kiefernabfhnitten. Siefetbe beträgt bort für bie Stâmtttê
24 9Rf„ 22 2Rf„ 20 9Rf„ 18 ÜRf, 14 9Rf„ 11 Vf.,
für bie âlbfchnitte 22 9Rf„ 20 3Rf. Uttb 18 9Rf. güt
Serb fangen erfter klaffe liefen fiel) pro Stüd 1,20 9Rf.
errieten unb für bie zweite Klaffe 0,60 Olef., fo.wie für
Sannennuffnüppet 6,50 3Rf. — gn Sagiburg tief fid)'
ein Quantum non 3680 m® Sannennutjholi fo nerraer»
ten,

_

baf im grofen Surchfdjmtt etwa 18 % über bie
bortige Saje erjiett würbe. Sie Kiefern, wetdfe gleich»
geitig aulgeboten würben, fdjnitten weniger günftig ab,
obwohl aud) bei ihnen nod) bie 9'ieoiertare weit überholt
würbe. gaf 100 m® Vud)enfämme, wooon mehr all
bie Wülfte ber 3. unb 4. klaffe angehörten, oerwerteten
fief fo fdgedf, baf fetbft bie färffen Sortimente nicht
11 9Rf. pro Kubifmeter erreichten. Sie Stämme ber
5. Klaffe famen nur auf 6,60 9Rf. pro Kubifmeter, fo
baf biefel äRaterial atfo mofjt vorteilhafter all Vrenn»
hotj Verwenbung gefunben hätte, wenn fich foldjel
ebenfo günftig wie in anberen fahren oerwerten tiefe.
Konnte bei einem Sermine in St. Stootb für einen grofen
Soften 33uchenfd)éit mit 7,17 3Rf. bie Sa;re nod) über»
hott werben, fo würbe foldje boch in IRombad) mit
6,50 SR!, bei weitem nicht erreicht unb mufte ber gröfte
Seit bei angebotenen Vrennhotje! aul ber Verfeigerung
prüdgepgen werben, weit fid) bafür faurn Abnehmer
gefunben hätten. Uebertrieben ftarfel Slngebot unb oer»
ringerter Verbrauch waren hierbei aulfchtaggebenb. Selbft
an ben für bie Verwertung günftigen Orten wie Saat»
bürg, ütlbelborf unb ®fpteau=Scittn! hielt el oft fefwer,
für atte Sortimente bei Vrennholjel bie Saje p beden.

Sn £>agenau=3Bef oerwerteten fid) bie Kiefern bei
einem grofen Sermine wieberum weit günfiiger wie in
ben tetfen Verweigerungen, obwohl hierbei bie früheren
Vreife nicht raieber erhielt würben. Stud) bei ben ©tdjen»
ftämmen überfliegen nur bie erften 3 Klaffen bie Saçe
fetjr wefenttid), wäfrenb fotehe bei ben übrigen nidf
oiet Übertritten würben. ©benfo bewegte man fid) in
©t. Stoolb bei ben ©idfen faft genau auf ber £)öhe ber
Saje. gn Sembach bagegen würben für fotehe Stämme
außergewöhnlich tpfe greife erjielt, bie fid) in ben bef»
feren Qualitäten bil p 92 9RÏ. pro m® fteigerten. Stuf
ber Oberförfterei ©otmar würben in gemeinfamem Ser»
mine aul gemeinfamen (Semeinbewätbern 2350 m® San»
nennuhhotj aulgeboten. Unter lebhafter Konfurrenj
würben bort bie Veoiertajen um 20—24 % überfrfjritten.

(„|>otZ-Vaufad)=3eitung")

ûmèieâettes.
Verbot nach aufen fdfagenbet genfer. Sie £>am=

burger Veoötferung forbert feit Saturn bal Verbot ber

"Taufen i^i°9rnben genfer, bie p unzähligen Un»
glüdlfäUen Verantaffung waren unb noch finb. - Siefer
gorberung ift bie Vürgerfdjaft infofern nadjgefommen,
all fie bem Senat gegenüber ben SBunfctj aulfpradj,

in bal Vaupotijeigefeh eip bielbepglicfel Verbot ein»

pfchatten. Ser Senat ift biefem SBunfdje nachgefommen
unb beantragt bei ber Vürgerfdjaft, bem Vaupotijeigefef
fotgenben Sufaf anpfügen:

§ 48 a. genfterftüget.
1. Vei genfern, bie mit ber Soljtbanf ntetp all

1,50 m über ber äufern ©rboberftädje liegen unb bie

nicht auf Vatfone, Vorbauten ober bergleidjen Stntagen
führen, bie ein fpinabftürgen uon SRenfchen oerhinbern,
bürfen bie genfterflügel nieft nach aufen fchtagenb ein»

gerichtet werben. Stulgenommen finb Kipp» unb Sret)-
fenfter, ferner genfer in ©ebäuben unb ©ebäubeteiten,
bie geraerblichen ßmeefen bienen, foweü bie Stnbringung
oon nach aufen fchtagenben glügetn pm Schüfe ber
Strbeiter oorgêfchriébert wirb.

2. gn SBohnungên muffen bie über
^

bem Kämpfer
beftttbtidjen oberen Seite ber genfer fo eingerichtet wer»
ben, baf bie Scheiben öeibetfef! geputjt werben fönnen,
ohne baf bie ^?ufenben tfnaulptreten ober fith hinaul»
pbeugen gezwungen finb.

3. Sie Vaupotijeibehorbe ift befugt, bei ben nach
Stbfaf 1 ptäffigen, nact) aufen fchtagenben genftern,
bei fefftehenben genferfügetn, Kipp», Sreh» ober Schiebe»

fenftern, beren ^Reinigung mit befonberen ©efafjren oer»
bunben ift, Sicherheitleinrichtungen nad) SRafgabe ber
örtlichen Verhättniffe oorjufdjreiben.

4. Siefe Vorfchriften gelten für atte Veubauten, fer»

ner für Umbauten, wenn unb infoweit babei bie genfer
bei ©ebäubel ober einêl ©ebäubeteilel erneuert werben.

gtchtenhotfieferungen aul Seutfchtanö nachgtatieu.
S5.He aul Vreltau gemetbet wirb, ift gwifetjen einer bor»

tigen ^otprofhanbtung unb ber Verwaltung bei gürften
Sendet p Sonnerlmarf ein bemerfenlwerter Çotpbfdjtuf
oottpgen warben. Ser gürft p Sonnerlmarf h«t in
Kärnten aulgebehnte SBatbungen unb Sägemühlen. @r

hat nunmehr bie ißrobuftion an gichtenmateriat für bie

näd)fen fünf gahre an bie Vreltauer girma oerfauft.
©I hanbettfid) um 5000—6000 SSaggontabungen fertigel
SRateriat im SBerte non etwa 4 SRitt. SRarf. Sal Vre!»
tauer fpau! -hat ben gröften Seit ber ^ötjer bereit!
nad) Statten abgefeft, wofetbf ba! SRateriat für Vau»
Swede Verwenbung finben foil. Sa! ©efd)äft fnbet in
weiteren Kreifen Veadpung, weit sum erftenmat ^otj in
gröferen Soften non beutfefer Seite nach Statten ge=

liefert wirb. Sen Sonner!marffd)en ^ötjern wirb eine

grofe geintjeit nachgerühmt. Sie betrefenben SBatbungen
in Kärnten finb unermeffid) grof unb nerfpreçhen, wenn
ber erwähnte Verfud) erfolgreich ift, für bie ßutunft
eine reiche Slulbeute an Vauhötsern.
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weshalb es nicht zu. verwundern ist, wenn die Langholz-
Händler ständig klagen.

(„ Deutsche Zimmermeister-Ztg. ")
Straßburg. — Sichtlich ist immer noch die Nach-

frage nach dem schwereren Tannennutzholze in der Zu-
nähme begriffen, wie sich solches auch durch die Ver-
käufe, die wir in der letzten Zeit hatten, dokummentierte.
So zeigte ein Termin in Schirmeck, den wir zu besuchen
Gelegenheit hatten, eine ganz auffallend starke Konkur-
renz, und machte sich lebhafte Kauflust bemerkbar. Es
wurden hierbei ans dem Staatswalde angeboten nahezu
5300 Tannen, wobei allerdings größtenteils starke
Stämme und Abschnitte in Frage kamen. Die Taxe
wurde hierbei um 24 "/-> überboten, ebenso wie bei den
Kiefernabschnitten. Dieselbe beträgt dort für die Stämme
24 Mk., 22 Ml., 20 Mk., 18 Mk., 14 Mk., 11 Mk.,
für die Abschnitte 22 Mk., 20 Mk. und 1s Mk. Für
Derbstangen erster Klasse ließen sich pro Stück 1,20 Mk.
erzielen und für die zweite Klasse 0,60 Mk., sowie für
Tannennutzknüppel 6,50 Mk. — In Dagsburg ließ sich
ein Quantum von 3680 Tannennutzholz so verwer-
ten, daß im großen Durchschnitt etwa 18 "/» über die
dortige Taxe erzielt wurde. Die Kiefern, welche gleich-
zeitig ausgeboten wurden, schnitten weniger günstig ab,
obwohl auch bei ihnen noch die Reviertaxe weit überholt
wurde. Fast 700 Buchenstämme, wovon mehr als
die Hälfte der 3. und 4. Klasse angehörten, verwerteten
sich so schlecht, daß selbst die stärksten Sortimente nicht
11 Mk. pro Kubikmeter erreichten. Die Stämme der
5. Klasse kamen nur auf 6,60 Mk. pro Kubikmeter, so
daß dieses Material also wohl vorteilhafter als Brenn-
holz Verwendung gefunden hätte, wenn sich solches
ebenso günstig wie in anderen Jahren verwerten ließe.
Konnte bei einem Termine in St. Avold für einen großen
Posten Buchenscheit mit 7,17 Mk. die Taxe noch über-
holt werden, so wurde solche doch in Rombach mit
6,50 Mk. bei weitem nicht erreicht, und mußte der größte
Teil des angebotenen Brennholzes aus der Versteigerung
zurückgezogen werden, weil sich dafür kaum Abnehmer
gefunden hätten. Uebertrieben starkes Angebot und ver-
ringerter Verbrauch waren hierbei ausschlaggebend. Selbst
an den für die Verwertung günstigen Orten wie Saar-
bürg, Albesdorf und Chateau-Salins hielt es oft schwer,
für alle Sortimente des Brennholzes die Taxe zu decken.

In Hagenau-West verwerteten sich die Kiefern bei
einem großen Termine wiederum weit günstiger wie in
den letzten Versteigerungen, obwohl hierbei die früheren
Preise nicht wieder erzielt wurden. Auch bei den Eichen-
stämmen überstiegen nur die ersten 3 Klassen die Taxe
sehr wesentlich, während solche bei den übrigen nicht
viel überschritten wurden. Ebenso bewegte man sich in
St. Avold bei den Eichen fast genau auf der Höhe der
Taxe. In Lembach dagegen wurden für solche Stämme
außergewöhnlich hohe Preise erzielt, die sich in den bes-
seren Qualitäten bis zu 92 Mk. pro im' steigerten. Auf
der Oberförsterei Colmar wurden in gemeinsamem Ter-
Mine aus gemeinsamen Gemeindewäldern 2350 Tan-
nennutzholz ausgeboten. Unter lebhafter Konkurrenz
wurden dort die Reviertaxen um 20—24 °/a überschritten.

(„Holz Baufach-Zeitung")

ilmAieâeueî.
Verbot nach außen schlagender Fenster. Die Hain-

burger Bevölkerung fordert seit Jahren das Verbot der
"ffch außen schlagenden Fenster, die zu unzähligen Un-
glücksfällen Veranlassung waren und noch sind. Dieser
Forderung ist die Bürgerschaft insofern nachgekommen,
als sie dem Senat gegenüber den Wunsch aussprach,

in das Äaupolizeigesetz ein diesbezügliches Verbot ein-
zuschalten. Der Senat ist diesem Wunsche nachgekommen
und beantragt bei der Bürgerschaft, dem Baupolizeigesetz
folgenden Zusatz anzufügen:

ß 48 u. Fensterflügel.
1. Bei Fenstern, die mit der Sohlbank mehr als

1,50 m über der äußern Erdoberfläche liegen und die

nicht auf Balköne, Vorbauten oder dergleichen Anlagen
führen, die ein Hinabstürzen von Menschen verhindern,
dürfen die Fensterflügel nicht nach außen schlagend ein-
gerichtet werden. Ausgenommen sind Kipp- und Dreh-
fenster, ferner Fenster in Gebäuden und Gebäudeteilen,
die gewerblichen Zwecken dienen, soweit die Anbringung
von nach außen schlagenden Flügeln zum Schutze der
Arbeiter vorgeschrieben wird.

2. In Mahnungen müssen die über dem Kämpfer
befindlichen oberen Teile der Fenster so eingerichtet wer-
den, daß die Scheiben beiderseits geputzt werden können,
ohne daß die Putzenden hinauszutreten oder sich hinaus-
zubeugen gezwungen sind.

3. Die Baupolizeibehörde ist befugt, bei den nach
Absatz 1 zulässigen, nach außen schlagenden Fenstern,
bei feststehenden Fensterflügeln, Kipp-, Dreh- oder Schiebe-
fenstern, deren Reinigung mit besonderen Gefahren ver-
bunden ist, Sicherheitseinrichtungen nach Maßgabe der
örtlichen Verhältnisse vorzuschreiben.

4. Diese Vorschriften gelten für alle Neubauten, fer-
ner für Umbauten, wenn und insoweit dabei die Fenster
des Gebäudes öder eines Gebäudeteiles erneuert werden.

Fichtenholzlieferungen aus Deutschland nachJtalien.
Wie aus Breslau gemeldet wird, ist zwischen einer dor-
tigen Holzgroßhandlung und der Verwaltung des Fürsten
Henckel zu Donnersmark ein bemerkenswerter Holzabschluß
vollzogen worden. Der Fürst zu Donnersmark hat in
Kärnten ausgedehnte Waldungen und Sägemühlen. Er
hat nunmehr die Produktion an Fichtenmaterial für die

nächsten fünf Jahre an die Breslauer Firma verkauft.
Es handelt sich um 5000—6000 Waggonladungen fertiges
Material im Werte von etwa 4 Mill. Mark. Das Bres-
lauer Haus hat den größten Teil der Hölzer bereits
nach Italien abgesetzt, woselbst das Material für Bau-
zwecke Verwendung finden soll. Das Geschäft findet in
weiteren Kreisen Beachtung, weil zum erstenmal Holz in
größeren Posten von deutscher Seite nach Italien ge-

liefert wird. Den Donnersmarkschen Hölzern wird eine

große Feinheit nachgerühmt. Die betreffenden Waldungen
in Kärnten sind unermeßlich groß und versprechen, wenn
der erwähnte Versuch erfolgreich ist, für die Zukunft
eine reiche Ausbeute an Bauhölzern.
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